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ÖFFENTLICHE VORLAGE DES FACHBEREICHS 
RECHNUNGSPRÜFUNG

Amt/Eigenbetrieb:
14        Fachbereich Rechnungsprüfung

Beteiligt:

Betreff:
Jahresbericht der Antikorruptionsstelle beim Fachbereich Rechnungsprüfung

Beratungsfolge:
28.05.2021 Rechnungsprüfungsausschuss

Beschlussfassung:
Rechnungsprüfungsausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt den Jahresbericht der 
Antikorruptionsstelle beim Fachbereich Rechnungsprüfung zur Kenntnis.
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Begründung

Der beigefügte Bericht des Antikorruptionsbeauftragten gibt Auskunft über die 
Antikorruptionsarbeit im Jahre 2020.

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

X sind nicht betroffen

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung

X keine Auswirkungen (o)

Finanzielle Auswirkungen

X Es entstehen weder finanzielle noch personelle Auswirkungen.

gez.
Christina Borrmann, Leiterin des Fachbereichs 
Rechnungsprüfung
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Verfügung / Unterschriften
Veröffentlichung

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich

Leiterin FB 14

Gesehen:

Erster Beigeordneter 
und Stadtkämmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung
Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:
Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:
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der Antikorruptionsstelle beim 
Fachbereich Rechnungsprüfung  

der Stadt Hagen 
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Antikorruptionsbeauftragter: 
Martin Schinner - 14/2 

 
Tel. 02331/207-2262 

antikorruptionsstelle@stadt-hagen.de 
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1. Organisation der Antikorruptionsstelle 
Die Antikorruptionsstelle im Fachbereich Rechnungsprüfung wurde auf Grund-
lage eines Ratsbeschlusses im Jahr 2012 eingerichtet. Ihre Leitung obliegt dem 
Fachbereichsleiter, während die Aufgaben vorrangig vom Antikorruptionsbeauf-
tragten im Umfang einer halben Stelle wahrgenommen werden.  

2. Grundlagen der Antikorruptionsarbeit 
Die Verpflichtung der Kommunen zur Korruptionsprävention ist im Korruptions-
bekämpfungsgesetz NRW verankert. Demnach sind die korruptionsgefährdeten 
Bereiche in den öffentlichen Stellen und die entsprechenden Arbeitsplätze intern 
festzulegen und dem Grad der jeweils gegebenen Korruptionsgefährdung ent-
sprechende Maßnahmen zur Prävention zu treffen (§ 19 KorruptionsbG NRW).  

3. Bericht über die Arbeit des Antikorruptionsbeauftragten 
Die Stadtverwaltung Hagen hat im vergangenen Jahr alle verfügbaren Kräfte zur 
Pandemiebekämpfung eingesetzt. Auch der Fachbereich Rechnungsprüfung 
einschließlich des Antikorruptionsbeauftragten haben den Infektionsschutz des 
Gesundheitsamtes zu Lasten ihres eigenen Aufgabengebietes unterstützt. Dabei 
ist Antikorruptionsstelle stets Ansprechpartner für alle Bereiche geblieben, Die 
gemeinsam mit dem FB 11 vorgesehene Aktualisierung des Korruptionsgefähr-
dungsatlas wurde auf das Jahr 2021 verschoben. Der Tätigkeitsbericht erfolgt 
daher diesmal in kompakter Form in der Hoffnung, dass das Infektionsgeschehen 
im Jahr 2021 wieder eine umfangreichere Antikorruptionsarbeit zulässt. 

 
3.1. Bereiche Politik und Öffentlichkeit  

Im Berichtszeitraum hat ein Immobilienbesitzer gegenüber städtischen Mitarbei-
tern pauschale Korruptionsvorwürfe gegen die Stadtverwaltung erhoben. Der 
Sachverhalt wurde geprüft (siehe Vorlage 0437/2021). Anhaltspunkte für straf-
rechtlich relevantes Verhalten haben sich nicht ergeben. Hinweise aus dem Be-
reich Politik und Gremien sind nicht eingegangen. 

 
3.2. Bereich Stadtverwaltung 

Pandemiebedingt haben im Berichtszeitraum lediglich zu Jahresbeginn Präsenz-
schulungen stattgefunden. Im Frühjahr wurde ein Schulungskonzept als Video-
konferenz entwickelt. Insgesamt wurden 16 Sachverhalte aus Antikorruptions-
sicht beurteilt: 

5x angebotene Vergünstigungen 

2x Korruptionsvorwürfe gegen städtische Mitarbeiter (beide unbegründet) 

2x Zusammenarbeit Privatwirtschaft/Stadtverwaltung 

2x Werbung in dienstlich genutzten Medien 

3x Spenden/Sponsoring 

1x vorschriftswidrige Dienstfahrzeugnutzung (unbegründet) 

1x Zulässigkeit einer Nebentätigkeit 

Der Antikorruptionsbeauftragte bietet hierzu mündliche Erläuterungen in der Sit-
zung des Rechnungsprüfungsausschusses an. 
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